
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/3/30 6Ob813/80
(6Ob814/80), 2Ob627/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1981

Norm

ABGB §1294

Rechtssatz

Zur Abwendung des Schadens müssen alle jene Vorkehrungen getro4en werden, die vernünftigerweise nach der Lage

der Umstände und der Auffassung des Verkehrs vom Schädiger zu erwarten sind.

Entscheidungstexte

6 Ob 813/80

Entscheidungstext OGH 30.03.1981 6 Ob 813/80

2 Ob 627/87

Entscheidungstext OGH 29.09.1987 2 Ob 627/87
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